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Neufassung der bundeseinheitlichen Anordnung (AV) über die 
Benachrichtigung in Nachlasssachen 

Nach mehrjähriger Abstimmung unter den Landesjustizverwaltungen haben nunmehr die 
Arbeiten an einer Neufassung der AV-Benachrichtigung in Nachlasssachen einen 
Abschluss gefunden. 

Das federführende Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat für seinen Zuständigkeitsbereich die 
Neufassung am 2. Januar 2001 erlassen, die zum 1. März 2001 in Kraft tritt, und die übrigen 
Landesjustizverwaltungen gebeten, entsprechend zu verfahren. 

Gegenüber der bisherigen Fassung wurden die erforderlichen Angaben zur Person des Verfügenden geringfügig 
modifiziert, die der Testamentsumschlag im Sinne des § 34 BeurkG bzw. eine Benachrichtigung über die 
Verwahrung eines Erbvertrages oder einer sonstigen beurkundeten Erklärung, deren Inhalt die Erbfolge ändert, 
enthalten müssen. Im Übrigen berücksichtigt die Neufassung die veränderten Gegebenheiten infolge der 
Wiedervereinigung sowie die Abschaffung des vorzeitigen Erbausgleichs für nichteheliche Kinder. 

Damit verbunden sind Änderungen der in den Anlagen enthaltenen Vordrucke für Testamentsumschläge und 
Verwahrungsnachrichten. Mitteilungen über notariell verwahrte Verfügungen an die Hauptkartei für Testamente 
beim Amtsgericht Berlin/Schöneberg sind nicht mehr auf Karteikarten, sondern auf einem neu geschaffenen 
Vordruck zu versenden, da in der Hauptkartei alle neu eintreffenden Mitteilungen in einer elektronischen Datei 
erfasst werden. Der amtliche Vordruck für Mitteilungen an die Hauptkartei kann beim Einsatz von 
Textverarbeitungsgeräten durch inhaltlich entsprechende Mitteilungen ersetzt werden. 

Der Text der Neufassung ist als Anlage beigefügt und wird in das Internet-Angebot der Bundesnotarkammer 
eingestellt (www.bnotk.de). 

 
 

Postanschrift 
Mohrenstraße 34 
10117 Berlin 

Bundesnotarkammer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts

E-Mail: bnotk@bnotk.de
Telefon: 030-3838660 
Telefax: 030-38386666 

Page 1 of 1Neufassung der bundeseinheitlichen Anordnung (AV) über die Benachrichtigung in N...

26.02.2010http://www.bnotk.de/3:274/Rundschreiben/2001/2001_02.html?print


